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1.​ Um die Integrität des Begutachtungsverfahrens zu gewährleisten, bitten wir Sie 

Gutachten abzulehnen, sofern Sie Kenntnis über die Identität der Autor:innen haben. 

Bitte lehnen Sie die Übernahme des Gutachtens auch ab, wenn ein Interessenkonflikt 

besteht, beispielsweise aufgrund persönlicher, beruflicher oder finanzieller 

Beziehungen oder anderer Umstände, die Ihre unabhängige Beurteilung des Textes 

beeinträchtigen könnten. 

2.​ Bitte verwenden Sie für Ihr Gutachten das zur Verfügung gestellte Online-Formular. 

Ihr Gutachten wird von uns jedenfalls anonymisiert, bevor wir es an die Autor:innen 

weiterleiten. Falls Sie Kommentare im Textdokument des Beitrags vornehmen 

wollen, so ist dies ebenfalls möglich. Auch in diesem Fall werden die 

Herausgeber:innen vor Weiterleitung an die Autor:innen diese Kommentare 

anonymisieren. 

3.​ Alle im Rahmen der Begutachtung bereitgestellten Manuskripte und Materialien sind 

vertraulich zu behandeln und dürfen weder weitergegeben noch für eigene Zwecke 

verwendet werden. 

4.​ Manuskripte sowie alle im Begutachtungsprozess bereitgestellten Materialien dürfen 

nicht in KI- oder Large-Language-Model-Systeme hochgeladen werden. Falls Sie KI 

bei der Erstellung des Gutachtens verwenden, ist die Nutzung transparent 

offenzulegen und entsprechend zu dokumentieren. 

5.​ Bitte bedenken Sie, dass ein Gutachten im Wesentlichen zwei Aspekte erfüllen sollte: 

a.​ Das Gutachten soll den Herausgeber:innen eine Grundlage für die 

Publikationsentscheidung liefern. Deshalb bitten wir auch um eine 

abschließende Empfehlung über Annahme, Ablehnung oder Annahme mit 

Überarbeitung. 

b.​ Diese Empfehlung soll sowohl für die Herausgeber:innen als auch die 

Autor:innen nachvollziehbar sein und im Gutachten begründet werden. 

Insbesondere für die Autor:innen ist es wichtig zu erfahren, warum ein Text 

angenommen bzw. abgelehnt wurde. Sollte die Empfehlung einer 

Überarbeitung ausgesprochen werden, dann sollten unbedingt entsprechende 

Vorschläge im Gutachten formuliert werden. Für ein Gutachten ist es also 

nicht ausreichend, den Text pauschal als gut oder schlecht zu bewerten. 

6.​ Bitte beachten Sie, dass wir Gutachten, unabhängig von der darin gegebenen 

Publikationsempfehlung, in anonymisierter Form an die Autor:innen weiterleiten. 

Daher sollten Ton und Inhalt des Gutachtens kollegial und wohlwollend sein, auch 

dann, wenn eine Ablehnung empfohlen und der Text stark kritisiert wurde. 

7.​ Falls ein Gutachten diesen Qualitätskriterien grob widerspricht, behalten sich die 

Herausgeber:innen vor, es in ihre Entscheidungsfindung nicht einzubeziehen und ein 

neues Gutachten einzuholen. Dies ist etwa der Fall, wenn eine 

Publikationsempfehlung gar nicht begründet wird oder das Gutachten grob 

beleidigend ist. 

8.​ Es ist sehr oft der Fall, dass die beiden eingeholten Gutachten nicht eine konsistente 

Meinung wiedergeben, sondern unterschiedliche Empfehlungen über Annahme, 

Ablehnung und Überarbeitung aussprechen. In diesen Fällen holen die 

Herausgeber:innen bei Bedarf weitere Gutachten ein. 

9.​ Obwohl die Herausgeber:innen in der Regel den Empfehlungen der Gutachter:innen 

folgen, kann es durchaus vorkommen, dass ein Beitrag abgelehnt bzw. angenommen 



wird, obwohl ein Gutachten eine gegenteilige Empfehlung ausgesprochen hat. Das ist 

insbesondere der Fall, wenn bei mehreren eingeholten Gutachten sowohl positive als 

auch negative dabei sind. Wir bitten Sie daher um Verständnis dafür, dass die finale 

Entscheidung bei den Herausgeber:innen liegt und diese sich nicht nur auf Ihr 

Gutachten stützen. 

10.​Falls Sie in Ihrem Gutachten eine Überarbeitung mit nochmaliger Begutachtung 

empfehlen, bitten wir Sie, auch für diese nochmalige Begutachtung zur Verfügung zu 

stehen. Diese erneute Begutachtung wird Ihnen auch dadurch erleichtert, dass alle 

Autor:innen angehalten sind, ihre Überarbeitungen klar kenntlich zu machen und in 

einem separaten Dokument auf die Gutachten zu antworten. Wir bitten Sie bei einer 

nochmaligen Begutachtung keine neuen Kritikpunkte am ursprünglichen Text 

vorzubringen. 

11.​ Sollten im Manuskript mögliche Verstöße gegen wissenschaftliche oder ethische 

Standards auffallen (insbesondere, aber nicht nur Plagiate), bitten wir darum, uns 

diese zu melden. 

12.​ Sie können Ihre ORCID iD in unserem Online-System hinterlegen. Ihre 

Gutachtertätigkeit für die ZfPP wird dann dort vermerkt. 

13.​ Wir veröffentlichen die Namen aller Gutachter:innen nach Erscheinen der Ausgabe 

auf unserer Webseite (ohne Bezug zu den jeweils begutachteten Artikeln). Falls Sie 

damit nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte mit. 

 

Herzlichen Dank! 


